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Aus dem Ortsgemeinderat 
 

Am 21.10.2008 fand in Schüller, im Jugend- und Dorfgemeinschaftshaus, unter Vorsitz der 1. 
Beigeordneten Waltraud Pfeil und im Beisein von Bürgermeister Werner Arenz eine öffentliche und 
anschließend nichtöffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Schüller statt. 

Aus der öffentlichen Sitzung: 
 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Obere Kyll - 
Zustimmung der Ortsgemeinde gem. § 67 Abs. 2 GemO 
 
Sachverhalt: 
Die Verbandsgemeinde Obere Kyll hat am 09.12.2004 die Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Obere Kyll beschlossen. Die Vorentwürfe des 
Flächennutzungsplanes wurden nach der Erstellung durch das Planungsbüro Lenz & Partner 
sodann im Zeitraum Oktober 2005 bis März 2006 sehr ausführlich in allen Ortsgemeinden beraten 
und erörtert. 
 
Soweit möglich hat der Verbandsgemeinderat die Interessen der Ortsgemeinde bei der 
Entwurfsberatung umgesetzt. Nach der Verabschiedung des Entwurfes im Verbandsgemeinderat 
im September 2006 erfolgte die Offenlage und die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange. Im Rahmen dieser Offenlage hat sich ergeben, dass ein 
Zielabweichungsverfahren erforderlich wurde, welches das Projekt „Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes“ rd. ein Jahr verzögert hat. Nachdem das Zielabweichungsverfahren 
positiv abgeschlossen werden konnte, wurde über die vorgetragenen Stellungnahmen im VGR am 
24.01.2008 beraten und entschieden. Durch gesetzliche und erfolgte planerische Änderungen in 
der Zwischenzeit wurde eine erneute Offenlage im Sommer diesen Jahres notwendig. Der 
Verbandsgemeinderat hat nun in der Sitzung am 11.09.2008 über die vorgetragenen 
Stellungnahmen im erneuten Beteiligungsverfahren beraten. Nachdem nur noch kleinere 
redaktionelle Änderungen notwendig waren, steht nun der abschließende Beschluss über den 
Flächennutzungsplan an. 
 
Gem. § 203 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 67 Abs. 2 GemO sind die Ortsgemeinden vor dem 
abschließenden Beschluss über den Flächennutzungsplan zu beteiligen und deren Zustimmung 
einzuholen. 
 
Die Vorsitzende und die Verwaltung erläuterten im Ortsgemeinderat ausführlich die Festlegungen 
des Flächennutzungsplanentwurfes, vor allem die Situation für die Ortsgemeinde. 
 
Beschluss: 
Nach eingehender Beratung stimmt der Ortsgemeinderat gem. § 67 Abs. 2 GemO dem Entwurf 
des Flächennutzungsplanes gem. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 11.09.2008 zu.  
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Aufhebung von Wirtschaftswegen in der Ortsgemeinde Schüller - Beratung und 
Beschlussfassung über Bedenken der Kreisverwaltung Vulkaneifel, Satzungsbeschluss 
 
Sachverhalt: 
In der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 03.06.2008 wurde der Entwurf der Satzung über die 
Aufhebung der Wirtschaftswege in der Ortsgemeinde Schüller gemäß § 24 GemO als Satzung 
beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, dass Satzungsverfahren durchzuführen.  
 
Die Satzung über die Aufhebung von Wirtschaftswege wurde gemäß § 58 Abs. 4 FlurbG an die 
Kreisverwaltung Vulkaneifel zu aufsichtsbehördlichen Genehmigung übersandt. Über die seitens 
der Kreisverwaltung Vulkaneifel vorgebrachten Bedenken hat der Ortsgemeinderat zu beraten und 
abwägend zu entscheiden.  
 
Beschluss: 
Über die von der Kreisverwaltung Vulkaneifel vorgebrachten Bedenken wurde im Ortsgemeinderat 
beraten und abwägend entschieden. Die Bedenken sind gemeinsam mit der 
Abwägungsentscheidung des Ortsgemeinderates in einer Gegenüberstellung aufgeführt, die als 
Anlage Bestandteil des Beschlusses ist.  
 
Unter Berücksichtigung der Bedenken und unter Berücksichtigung der Abwägungsentscheidung 
beschließt der Ortsgemeinderat, den vorliegenden überarbeiteten Entwurf über die Aufhebung von 
Wirtschaftswegen in der Ortsgemeinde Schüller gemäß § 24 GemO als Satzung.  
 
 
Änderung Forstwirtschaftsplan 2008 - Beratung und Beschlussfassung 
 
Sachverhalt: 
Die Vertreter der Forstverwaltung erläuterten dem Rat die notwendigen Änderungen des 
Forstwirtschaftsplanes 2008. 
Die Einnahmen vermindern sich um 1.931,48 € von bisher 22.437,00 € auf nunmehr 20.505,52 € 
und die Ausgaben erhöhen sich von bisher 19.510,00 € um 1,51 € auf nunmehr 19.511,51 €. 
Insgesamt wird somit ein Überschuss in Höhe von 994,01 € erwartet, also 1.932,99 € weniger als 
bisher geplant (2.927,00 €). 
 
Beschluss: 
Nach Beratung stimmt der Ortsgemeinderat den Änderungen des Forstwirtschaftsplanes 2008 in 
der vorgelegten Fassung zu. 
 
 
Forstwirtschaftsplan 2009 - Beratung und Beschlussfassung 
 
Sachverhalt: 
Seitens der Forstverwaltung wurde der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes für das Jahr 2009 
vorgestellt und im Detail erläutert. 
Danach sind Einnahmen geplant in Höhe von 23.159 € und Ausgaben in Höhe von 19.559 €, 
sodass der Plan einen Überschuss in Höhe von 3.600 € ausweist. 
 
Beschluss: 
Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat den Forstwirtschaftsplan für das Jahr 
2009 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs. 
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Wahl eines Ortsbürgermeisters, Ernennung, Vereidigung und Einführung in das Amt 
 
Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 31.05.2008 hatte Herr Gerd Weßels darum gebeten, mit sofortiger Wirkung aus 
dem Amt als Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Schüller entlassen zu werden. Diesem Wunsch 
entsprechend wurde die Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis zum 11.06.2008 verfügt. 
Seit diesem Zeitpunkt führt die 1. Beigeordnete Waltraud Pfeil vertretungsweise die Geschäfte der 
Ortsgemeinde.  
 
Als Termin für die Wahl eines neuen Ortsbürgermeisters wurde der 28.09.2008 festgesetzt. Da 
jedoch bis zum 18.08.2008 keine Wahlvorschläge für die Wahl eingegangen sind, fand die Wahl 
nicht statt. 
 
Das weitere Verfahren sieht vor, dass der Ortsbürgermeister in diesem Fall vom Ortsgemeinderat 
gemäß den Bestimmungen des § 40 Gemeindeordnung zu wählen ist. 
 
Wahl: 
Die Wahlleiterin gab bekannt, dass durch die anwesenden Ratsmitglieder keine Person für die 
Wahl zum Ortsbürgermeister vorgeschlagen wurde. Die Wahl fand daher nicht statt. 
 
 
 


